Satzung des Pferdesport Kaiserslautern Bergfeld eV
§1: Der Pferdesport Kaiserslautern Bergfeld eV mit dem Sitz in Kaiserslautern ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern eingetragen.

Der Verein ist Mitglied des Kreissportverbandes (Sportbund), des Pferdesportverbandes Pfalz, des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine in Rheinland-Pfalz und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. (FN).
§2: Der Verein bezweckt:

- die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch den Pferdesport in allen Sparten
- die Ausbildung von Menschen und Pferden in allen Disziplinen des Pferdesports und der Pferdezucht mit besonderem Schwerpunkt auf der Jugendarbeit

-Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung im Sinne des Tierschutzes

- Vertretung der Mitglieder gegenüber Behörden und Organisationen auf der Ebene von Gemeinden im Landesverband

- Förderung des Pferdesports in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des Breitensports

- Unterstützung der Landschaftspflege insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Forst

- Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet

- Bau und Erhaltung eines Sportplatzes für den Pferdesport auf Vereinsgelände auf dem Bergfeld

Durch die Erfüllung der Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung; Er verfolgt nicht in erster Linie wirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder.

Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks darf das Vermögen des Vereins nur für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Vereinszwecks verwendet werden.

§3 Mitgliedschaft

 Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen werden. Die Mitgliedschaf wir durch schriftliche Beitrittserklärung und deren Annahme durch den Vorstand erworben. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der Mitgliederversammlung gefordert werden. Personen, die bereits einem Reit- und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm- Mitgliedschaft im Sinne des LPO hinzufügen. Änderungen der 
Stamm- Mitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen.

Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und Ordnungen des Landesverbandes und der FN, insbesondere der Leistungsprüfungsordnung der FN.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Der Austritt ist bis zum 15. November zum Ablauf des Kalenderjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden wenn es

- gegen die Satzung oder satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich unsportlich, unkameradschaftlich oder tierschutzwidrig verhält.

- einer Pflicht zur Zahlung von Beträgen oder Umlagen trotz Mahnung länger als 6 Monate nicht nachkommt

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das betroffene Mitglied kann binnen vier Wochen nach Bekanntgabe des Vorstandsbeschlusses die Entscheidung der Mitgliederversammlung.
§5 Beiträge

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr läuft vom Gründungstag bis zum 31.12.2007. Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Beiträge sind bis spätestens 1.4. des laufenden Jahres zu zahlen. Beschließt die Mitgliederversammlung eine Umlage, die höher ist als die Summe der Mitgliedsbeiträge in den drei vorangegangenen Jahren, so hat jedes Mitglied das besondere Recht, zum Ende des laufenden Jahres auszutreten. Der Austritt ist binnen vier Wochen nach Kenntnis vom Umlageschluss schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Das austretende Mitglied ist dann nicht mehr zur Zahlung der Umlage verpflichtet.

§6 Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§7 Mitgliederversammlung

Im ersten Vierteljahr eines jeden Jahres findet eine Mitgliederversammlung statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vorstand jederzeit einberufen, auf Antrag eines Drittels de Mitglieder ist diese binnen 3 Wochen einzuberufen.

Die Mitgliederversammlung wird mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung vom Vorstand einberufen und ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig.
Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, auch bei Wahlen.
Auf Antrag eines Drittels der Erschienen ist geheim abzustimmen; bei Wahlen ist auch dann geheim abzustimmen, wenn dies von einer wahlberechtigten Person gewünscht wird.
Für Beschlüsse genügt grundsätzlich die einfache Mehrheit. Für Satzungsänderungen ist die Mehrheit von Drei Viertel der erschienen Mitglieder nötig.

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die gesamte Niederschrift.

§8 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung entscheidet über:


- die Wahl des Vorstandes

- die Wahl des erweiterten Vorstandes

- die Wahl von 2 Kassen- und Rechnungsprüfern

- die Jahresrechnung

- die Entlastung des Vorstandes

- Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen

- Satzungsänderungen und Vereinsauflösung

- Anträge von Mitgliedern auf Korrektur von Vorstandsbeschlüssen
§9 Vorstand

der Vorstand im Sinne des Gesetzes besteht aus:

a) dem/der Vorsitzenden 

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden

Die Vertretung des Vereins erfolgt durch beide Vorstandsmitglieder  gemeinschaftlich. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Entscheidungen sind zu dokumentieren. Der Vorstand wird auf Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

Der Vorstand bleibt bis zur satzungsmäßigen Bestellung eines neuen Vorstandes im Amt.

Der Vorstand haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Zum erweiterten Vorstand gehören:

a) der/die Kassenwart/in

b) der/die Schriftführer/in

c) bis zu drei Beisitzern mit genau bezeichnetem Aufgabengebiet

Soweit deren Ämter nicht besetzt sind, werden die Aufgaben der Schriftführung und der Kassenverwaltung vom Vorstand wahrgenommen.

§10 Der Vorstand entscheidet über:

· die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung der Beschlüsse

· die laufenden Geschäfte

· alle Aufgaben des Vereins die nicht der Mitgliederversammlung übertragen sind

Der Vorstand kann zu allen Fragen eine Entscheidung der Mitgliederversammlung herbeiführen.

§11 Auflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von einem Monat einzuberufenden Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der erschienen Mitglieder beschlossen werden. Das Vermögen fällt in diesem Fall an den Landesverband der Reit- und Fahrvereine, der es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der in § 2 genannten Aufgaben zu verwenden hat.
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